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Sehr geehrte SGV-Mitglieder 

Nachfolgend finden Sie einige wichtige Informationen

Finanzierung von Be-
handlung von Zahn-
schäden – wo beginnt 
die Pflicht des Schulträ-
gers? 
 

Gemäss Schulzahnpflegeverordnung ist die Schulgemeinde verpflichtet, 
nach gewissen Kriterien Kostengutsprache für Zahnbehandlungen von 
schulpflichtigen Kindern zu leisten. Auszug aus der Schulzahnpflegeverord-
nung: 
a) Untersuchungskosten 
Art. 32. 
Die Schulgemeinde trägt die Kosten der jährlichen Gebissuntersuchung, 
wenn ein Schulzahnarzt sie durchführt. 

 
b) Behandlungskosten 

1.  Grundsatz 

Art. 32bis. 
Die Eltern tragen die Behandlungskosten. 

2. Übernahme der Behandlungskosten durch die Schulgemeinde 

Art. 32ter. 
Die Schulgemeinde erteilt den Eltern für die Behandlung Kostengutsprache, 
wenn:  
a) die Eltern das Gesuch um Kostengutsprache vor Beginn der Behandlung 

stellen;  
b) die Eltern nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln für 

die Behandlungskosten aufkommen können;  
c) ein Schulzahnarzt sie durchführt.  
Für die Übernahme der Behandlungskosten durch die Schulgemeinde und 
die Rückerstattung gelten die Bestimmungen des Sozialhilfegesetzes vom 
27. September 1998 sachgemäss. 

Wir bitten alle Schulträger die Kostenbeteiligung verbindlich zu regeln. Das 
beigelegte Infoblatt zeigt Ihnen Möglichkeiten, wie eine Regelung aussehen 
könnte. 

AHV-Beitragspflicht von 
Naturalleistungen / Mit-
tagstisch 
 

Nach Einführung des Mittagstisches stellte sich die Frage, ob die einge-
nommenen Mahlzeiten des Betreuungspersonals AHV-pflichtig sind. Bei den 
Arbeitgeberkontrollen der SVA haben die Revisoren dies sehr unterschied-
lich beurteilt. Auf unser Verlangen hat die SVA eine einheitliche Regelung 
getroffen, die per 1. Januar 2012 zur Anwendung kommt. Wir bitten Sie, das 
beigelegte Schreiben zur Kenntnis zu nehmen.   

Wichtige Termine SGV-Forum: 
Donnerstag, 24. November 2011, 17.15 Uhr, Thurpark Wattwil 
Thema: Neues Personalgesetz - Auswirkungen auf die Volksschule 
 
SGV-HV: 
Samstag, 28. April 2012, 08.30 Uhr, Sevelen 

 
Mit freundlichen Grüssen  
 
Für den SGV-Vorstand Thomas Rüegg, Präsident 
Für die Geschäftsstelle Klaus Polenz  


